
ñcEMETNDEI KAISERAUGST

- 

GEMEINDERAT

Allgemeine Bedingungen und Auflogen zu Bqubewilligungen
l. AllgemeineVorschriflen

,l.1 
Für die Bouousführung gelten in der ieweils neusten Fossung:

- dos Gesetz über Roumplonung, Umweltschutz und Bouwesen (Bougesetz (BouG) vom

I 9. Jonuor I 993

- die Allgemeine Verordnung zum Bougesetz (ABouV) vom 23. Februor 1994

- die Bou- und Nufzungsordnung der Gemeinde mii Zonen- und Nutzungsplon

- die Erschliessungsplöne

- dos Abwosserreglement

- dos Wosserreglement

- dos Gemeinschoftsontennenreglemeni (OGA)

- dosElektrizitatsreglement

- die weiteren kommunolen Reglemente

- die weiteren Vorschriften des eidgenössischen, kontonqlen und kommunolen Rechts so-

wie die Normen und Richtlinien von Fochverbönden bleiben ousdrücklich vorbehqlten

1.2 Diese Boubewilligung hot öffenilich-rechtlichen Chorokter. Privotrechte werden nichi be-

rührt und bleiben ousdrúcklich vorbeholten.

,l.3 
Abweichung von den genehmigten Plönen sind nur mit vorheriger Zustimmung des Ge-

meinderotes zulössig ($ 32 ABouV).

1.4 Für die Einholtung der boupolizeilichen Vorschriften und die Übereinstimmung der Bouten

mit den Plönen sind Bouherr, Bouleitung und Unternehmer gemeinsom und solidorisch

verontwortlich.

,l.5 
Mit dem Boubeginn werden die Vorschriften, Auflqgen und Bedingungen der Boubewilli-

gung vollumfönglich onerkonnt.
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1.6 Die Geliungsdouer der Boubewilligung betrögt 2 Johre, gerechnet ob Rechtskroft des Bou-

bewilligungsentscheides (0 ó5 Abs. I BouG).

1.7 Dem Gemeinderot ist rechtzeitig Mitteilung zu mochen über:

- der Beginn der Bouorbeiien

- die Ersiellung des Schnurgerüstes mit Morkierung der Erdgeschosskote. Zwecks Vor-

nohme der Schnurgerüstkontrolle sind Morchlinien und Grenzzeichen von Deponien

und Boumoteriol freizuhohen.

- dos bevorsiehende Eindecken von Leitungsgröben ouf der Bouporzelle und in der Stro-

sse (Wosser- und Energieversorgung, Konolisotion).

- dos bevorstehende Versetzen von Tonks.

- bei Zivilschutzröumen dos Verlegen der Armierung vor dem Zuscholen der Wönde und

vor dem Einbringen des Betons der Decke.

- die Vollendung des Rohbous vor Boubeginn der Verputzorbeiten.

- die Fertigstellung der Bouie vor Bezug resp. Benülzung.

Der Gemeinderot überprüft die Bouie ouf Übereinstimmung mit den bewilligten Plönen.

Übur" uorg"nommene Kontrollen ist ein Proiokoll zu erslellen. Den Behörden und ihren Kon-

trollorgonen ist iederzeii der Zulrill zur Boustelle zu gestotten ($ 40 Abs. 2 ABouV).

1 I Dem zustöndigen Brondschulzbeouftrogten sind zur Kontrolle rechtzeitig zu melden:

- der Rohbou der Komin- und Feuerungsonlogen (ohne Verputz und Verkleidungen; Be-

tonousrollungen ousgescholt).

- die Abnohme der Tqnkonlogen.

1.9 Für die Oelfeuerungen und Tonkonlogen hot die Bouherrschoft vor Boubeginn eine Bewilli-

g un g des Ao rgouischen Versicherungsomtes einzuholen.

.l.10 
Bei der Erstellung von Feuerungsonlogen sowie von Einstellröumen und Reporoturwerkstöi-

ten für Motorfohrzeuge sind die Vorschriften der Umweltschutzgeselzgebung des Regie-

rungsrofes und des Versicherungsomtes einzuholten.
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.l 
l l Bei Boubeginn isi dos Bouobiekt beim Aorgouischen Versicherungsomt in Aorou zur stei-

genden Versicherung onzumelden. Noch Ferligstellung ist die definitive Schötzung zu ver-

longen. Zu versichern sind ouch bouliche Verönderungen, Einrichtungen und lnslollotionen,

die eine Erhöhung des Bouwedes zur Folge hoben. Bei Unterlossung der Meldepflicht konn

die Gemeinde im Schodenfoll nichi hoftbor gemocht werden.

1.12 Für die Bouousführung sind, vorbehöltlich obweichender Beslimmungen in der Boubewilli-

gung, folgende Richtlinien und Erlosse ouf ihrem neusten Stond verbindlich:

- Normen des Schweizerischen lngenieur- und Architektenvereins (SIA)

- Normen der Vereinigung Schweizerischer Sirossenfochleute (VSS)

- Energiegesetz (Energie G) vom 9. Miirz 1993

- Verordnung zu den Energiesporvorschriften des Energiegesetzes (Energiesporverord-

nung) vom 21. Juni 
,l995

- Lörmschulz-Verordnung (LSV) vom 
-l5. 

Dezember 1986

Ll3 Der Lörm von Boumoschinen isï durch scholldömpfende Einrichtungen zu reduzieren. Be-

eintröchtigungen der Nochborschoft durch Lörm, Sioubentwicklung, Erschütterung usw.

sind zu vermeiden (vgl. Boulörm-Richtlinie des BUWAL vom 02. Februor 2000). ln Wohn-

gebieten sind von 
,l2.00 

bis 13.00 Uhr und von 20.00 bis 07.00 Uhr (somsiogs bis 08.00

Uhr) sowie on offiziellen Sonn- und Feiertogen Ruhezeiten einzuholten. (vgl. Polizeiregle-

ment der Gemeinde Koiserougst)

I . I 4 Vor der Ausführung von Groborbeilen ouf öffentlichem oder privotem Grund hoben Bewilli-

gungsinhober, Bouleitung und Unternehmer obzuklören, ob dos Terroin frei von Kobeln

und onderen Leitungen isi. Die Behörde übernimml keine Hoftung fur die Vollstöndigkeit

der Leitungskotoster. ln iedem Folle hoften Bouherr und Unternehmer für entstondene

Schöden solidorisch noch den Bestimmungen des Obligoiionenrechls. Die Abklörungen

sind bei folgenden Stellen vorzunehmen:

- Grundbuchgeomeier:

- Abwosser:

- Wosser:

- Elektrisch:

- Gos:

- Telefon:

Vermessungsbüro Koch + Portner, Rheinfelden

Gemeinde Koiserougst, Abteilung Liegenschof-

ten/U nterho ltsd iensie

Gemeinde Koiserougst, Abteilung Liegenschof-

ien/U nterho ltsd ienste

AEW Energie AG, Kreisbüro Rheinfelden

IWB lndustrielle Werke, Bosel

Swisscom, Bosel

Gemeinschoftsontennenonloge: IFAC, Protteln
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1..l5 Mit den Orgonen der orchöologischen Grobungen, ,,Abieilung Ausgrobungen Koiserougst

der Kontonsorchöologie Aorgou bzw. der Houptobteilung Römersiodt Augusto Rourico" in

Augst (Tel.: 0ó1/816 22 30), ist frühzeitig vor Boubeginn Kontoki oufzunehmen, domit die

notwendigen orchöologischen Mossnohmen vorbereitet und deren Ausführung geplont wer-

den können.

lm Einzelfolle voriieren diese Mossnohmen - ie noch Loge im römischen Stodtplon und

noch Erholtungszustond der orchöologischen Befunde - von einer Vorobklörung durch

Prospektion oder Sondierungen zu einer reinen Aushubbegleitung (Augenschein oder stön-

dige Prösenz) mit Unterbrüchen für Bergungs- und Dokumentotionsorbeiten bis zu flöchen-

deckenden Rettungsgrobungen für die gonze Porzelle oder zumindest für oll iene Bereiche,

wo Bodeneingriffe (Bougrube, Leitungsgröben, Zufohrl, Umgebungsgestoliung) orchöologi-
sche Substonz zerstören.

l.ló Archöologische Bodenfunde und Befunde (Mouerreste, Gröber, Skelettreste, Kleinfunde

usw.) sind schüfzenswert. Altertümer von wissenschoftlichem Wert gelongen in dos Eigen-

tum des Kontons (Art. 724 ZGB). Der Eigentümer des Grundstückes, in welchem ein or-

chöologischer Fund gemocht wird oder der Finder hoi diesen dem Kontonsorchöologen

onzuzeigen ($ 2 Abs. I Denkmolschutzdekrei). Wer dem Denkmolschutzdekret oder Verfü-

gungen, die gesiüÞt dorouf erlossen wurden, vorsötzlich oder fohrlössig zuwider hondelt,

wird gemöss $ 1ó2 BouG mit Hoft oder Busse bestroft ($ 19 Denkmolschutzdekrei). Eine

gerichlliche Uniersuchung ziehi einen Bouunterbruch mil sich.

Erfohrungsgemöss douert die Bougruben-Flöchenuntersuchung eines freistehenden Einfo-

milienhouses etwo sechs bis zehn Wochen.

lm Denkmolschutzdekret $ 3 wird ouf Schodenersolz hingewiesen. Als ersolzpflichtigen

Schoden wird nur dos Überschreiten der Aushubkoten und die Schwöchung des Bougrun-

des, z.B. durch Überschreiten der Tiefe der Aushubkote, unter Anrechnung des Vorteils

durch Erspornis des Aushubs verstonden. Bouverzögerungen durch Rettungsgrobungen sind

n icht ersotzpflichtig.

l.l7 Morch- und Vermessungszeichen dürfen weder beschodigt noch überdeckt oder entfernt

werden (Art. 257 StGB). Erfordern die Bouorbeiten eine Verschiebung oder Überdeckung

solcher Zeichen, ist dem Nochführungsgeometer schriftlich Mitteilung zu mochen. Die ln-

stondstellungskosten gehen zu Losten der Bouherrschoft.

l.l8 Einfriedigungen sind im Einvernehmen mit dem Gemeinderot zu plonen und ouszuführen.

Ll9 Die ouf der Boustelle onfollenden Moteriolien und Abfölle sind entsprechend der Techni-

schen Verordnung über Abfölle vom 
,l0. 

Dezember I990 (TVA) zu entsorgen.
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,l.20 
Für die Berechnung und Dimensionierung der Trogkonstruktion und für die bouliche Aus-

führung sind die Normen des Schweizerischen lngenieur- und Architekienvereins (SlA)

mossgebend. Proiektverfosser, Bouleitung und Unternehmer sind für deren Einholtung ver-

ontwortlich. Durch die Erteilung der Boubewilligung und die Ausúbung der boupolizeilichen

Kontrolle übernehmen Gemeinderot und Bouverwoltung keinerlei Gorontie für Konstrukii-

on, Fesiigkeit, Moterioleignung usw.

1.21 Für Boureklomen und permonente Reklomeschilder ist ein Bougesuch einzureichen (Situoti-

onsplon mil Stondorteintrog, Plon über Grösse, Gestoltung, Beschriftung und Forbgebung,

Beschrieb usw.).

1 .22 Fúr die Anordnung von Briefkösten sind die Vorschriften der Post einzuhohen.

.l.23 
Noch Fertigslellung der Neuboute ist eine omtliche Vermessung durch den Nochführungs-

geometer vorzunehmen. Die Kosten hot der Bewilligungsnehmer/Grundeigentümer zu

übernehmen (Dekret úber die Grundvermessungen vom 5. Mörz 
,l915 / 17. Juni 

,l980).

Der Nochführungsgeometer stellt dem Bewilligungsnehmer/Grundeigentümer direkt Rech-

nung.

1.24 Der Bewilligungsinhober verpflichtet sich, seine Rechie und Pflichten ous dieser Boubewilli-

gung ollfölligen Rechtsnochfolgern in vollem Umfong zu über-trogen und ihnen die Boube-

willigung ouszuhöndigen.

2. Beonspruchung von öffentlichem Boden

2.1 Konionsstrossen, einschliesslich Gehwege, dürfen nur mit Bewilligung des Aorgouischen

Boudeporlements, Gemeindestrossen nur mit Zustimmung des Gemeinderotes oufgebro-

chen werden.

2.2 Die Vorschriften über Groborbeiten, Abschronkungen und Signolisotionen sind einzuholten.

Es gelien die VSS-Normen sowie die Signolisotionsverordnung (SSV) vom 5. September

1979.

2.3 Wird für dos Aufstellen von Bougerüsten, Ablogern von Moteriol usw. öffentlicher Grund

beonsprucht, ist eine Bewilligung des Gemeinderotes erforderlich.
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2.4 Der Verkehr ouf den öffentlichen Strossen dorf durch Aushub- und übrigen Bouorbeiten

nicht geföhrdet werden. Dem Fussgöngerverkehr ist die nötige Aufmerksomkeii zu schen-

ken. Für olle Folgen und Unfölle, die sich ous den Bouorbeiten ergeben, hoften Bewilli-

gungsinhober, Bouleitung und Unternehmer solidorisch.

2.5 Der Bewilligungsnehmer hot dofür besorgt zu sein, doss Gehwege und Strossen - soweit

deren Verschmulzung ouf die Bouorbeiten zurückzuführen isi - noch Bedorf gereinigt wer-

den. Bouunternehmer und deren Mitorbeiter hoben iede Beschmulzung der Fohrbohn zu

vermeiden. Bevor ein Fohrzeug die Boustelle, Gruben usw. verlösst, sind die Röder zu reini-

gen. lst eine Fohrbohn beschmutzt worden, so ist fur die Wornung der onderen Strossenbe-

nützer und boldmöglichst f¡r die Reinigung zu sorgen [Ad. 59 Verkehrsregelnverordnung

(VRV) vom I3. November 19621.

2.6 Werden Strossen und Gehwege durch den Bou und die domit im Zusommenhong stehen-

den Tronsporie in Mitleidenschoft gezogen, sind entsprechende lnstondstellungsorbeiten

ouf Kosten des Bouherrn fochmönnisch ousführen zu lossen.

2.7 Hydronten und Schieber der Wosserversorgung dürfen nicht überdeckt oder entfernt wer-

den. Sie müssen stets zugönglich sein und sind vor Beschödigungen zu schüizen.

Ein- und Ausfqhrlen / Abslellplörze

Für die Umschreibung der Begriffe und die Bemessung der Anzohl Abstellplötze, die lechni-

sche Ausgestoltung der AbstellplAte und Verkehrsflöchen sowie fur die Gestoltung von

Grundstückszufohrten und die Einmündung in die öffeniliche Strosse gelten, vorbehöltlich

spezieller Auflogen in der Boubewilligung, die VSS-Normen ouf ihrem neusten Sfond ($$

25,26 und 44o ABouV).

3.2 Der Fohrbohnrond ist ouf die gesomle Vorplotzbreite mit einem einbetonierten Bundstein-

obschluss zu sichern.

3.3 lm Bereiche der Einmündung sind Sichtzonen zu gewöhrleisten. Es dürfen keine sichtbehin-

dernden Mouern, Einzöunungen, Böschungen, Böume, Ströucher usw. erstelli resp. ge-

pflonzt werden (ugl. $ I l0 Abs. 3 BouG).

3.

3..|
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4. Abwqsserbeseitigung

4.1 Die Boute ist on die öffentliche Konolisotion onzuschliessen. Ohne gegenteilige Anordnung
in der Boubewilligung gelongt dos Schwemmsystem zur Anwendung.

4.2 Es gelten die Vorschriften der eidgenössischen und kontonolen Gewösserschutzgebung

sowie dqs Abwosserreglement der Gemeinde. Für die technischen Ausführungsvorschriften

gelten der Ordner ,,Siedlungsentwösserung" des Boudeportements des Konton Aorgou, Ab-

teilung Umwelischulz, die entsprechenden VSS- und SIA-Normen sowie die VSA-Richtlinien.

4.3 Die gesomte Entwösserungsonloge ist derort zu konzipieren, doss in Leitungen keine Rück-

sfous entstehen können.

4,4 Die Abwösser müssen so beschoffen sein, doss sie weder díe Anlogeteile der Konolisotion

und der regionolen Abwosserreinigungsonloge schödigen, noch deren Betrieb, Unterholt

und Reinigung erschweren. Mossgebend ist die eidgenössische Gewösserschutzverordnung

(GSchV) vom 28. Oktober 1998.

4.5 Der Gemeinderot behölt sich vor, nicht zur Abnohme gemeldete Housonschlüsse ouf Kos-

Ten des Bouherrn mitlels Konolfernsehen überprüfen zu lossen.

4.6 Dichtigkeitskontrollen ouch mittels Konolfernsehen ouf Kosten des Bewilligungsinhobers

bleiben vorbeholten.

4.7 Durchleitungsrechte für privote Abwosserleitungen (Housonschlüsse) sind vor Boubeginn

noch Art. 691 ZGB zu regeln und ols Dienstborkeiten im Grundbuch einzutrogen.

4.8 Für die Grouwossernutzung gelien seporote Bestimmungen.

5. Wqsserversorgung

5.1 Für jeden Anschluss ist der Wosserversorgung ein Anschlussgesuch einzureichen.

Vorbehöltlich spezieller Auflogen in der Boubewilligung ist der Wosseronschluss

entsprechend den Vorschriften des Wosserreglements sowie den Normen und Leiisötzen

des Schweizerischen Vereins des Gos- und Wosserfoches (SVGW) zu erstellen.
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5.2 Der Hous- und Bouwosseronschluss sowie provisorische Anschlüsse werden ouf Kosten des

Anschliessenden durch die Wosserversorgung ongeordnet bzw. kontrolliert.

6. Gemeinschqftsqnlennenqnloge (OGA)

6.1 Die lnstollotionsplöne sind mit dem Bougesuch einzureichen

6.2 Für Mehrfomilienhöuser ist eine sternförmige Verleilung vorzusehen.

7. Slromversorgung

7.1 Der Anschluss des Geböudes on die Elektrizitötsversorgung und die Erdung des Geböudes

isl gemöss den einschlagigen Vorschriften der Elektrizitötsgesetzgebung und den Weisun-

gen des AEW quszuführen. Dos AEW bestimmt die Art des Anschlusses.

8. Ausführungsplöne

8.1 Unmittelbor noch Bouvollendung sind dem Gemeinderot Ausführungsplöne bezüglich

sömtlicher Housonschlussleitungen (Wosser, Abwosser, OGA) in Plonform im Doppel sowie

in elektronischer Form mit genouen Mosseintrogungen einzureichen.

9. Schulzröume

9.1 Die Technischen Weisungen für den Pflichtschutzroum vom 'l . Februor 1 984 (TWP 1984)
resp. vom '1. Dezember 1993 (TWK 

.l994) 
sind fr,¡r die Erstellung von Schutzröumen ver-

bindlich.

9.2 Die Bedingungen der Abteilung Zivile Vedeidigung resp. des Ortsexperten gemöss Formu-

lor ,,Proiektgenehmigung" bilden Bestondteil der Boubewilligung und sind bei der Bouous-

führung einzuholten.
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9.3 Der Schutzroum ist vor der Schlussobnohme mit den erforderlichen Liegesiellen und dem

entsp rech end en Trocken kl osett-Sor1i ment q uszu rüsten.

t O. Lörm- und Wqrmeschulz

l0.l Es sind die Bestimmungen der diesbezüglichen eidgenössischen und kontonolen Gesetze

und Verordnungen sowie der dorouf beruhenden Weisungen der vom Gemeinderot bestell-

ten Berotungsorgone einzuholten.

t 1. Richtlinien für die Zufqhrl der Feuerwehr (gem. Angoben AVA)

ll.l Bodenbelostung: mox. l2 Tonnen Achsbelostung, Gesomtgewichi pro Fohrzeug 1ó Ton-

nen.

I l 2 Durchfohrt: Breite mind. 3.5 m, Höhe mind. 4.0 m.

I L3 lnnenrodien: mind. I m bei 3.5 m Breite.

I I .4 Wendeplotz: mind I ó m im Durchmesser; oder rechtvrinklig zur Strosse von 3.5 m Breite

ein Plotz von 7 x l0 m.

ll.5 Abstond zum Geböude: Löschfohrzeug mind. bis ouf ó0 m; Rettungsfohrzeuge bzw. Rei-

tungsgeröte (2.B. Leitern) zu ieder bewohnien Rettungsmöglichkeit (2.8. Fenster) ob 2. Bo-

den.

I 1 ó Morkierung: Freiholtezonen für Feuerwehr in Wohnstrossen; klor ersichlliche Abgrenzungen

(ouch im Winter) nqfürlicher Zufohrtsmöglichkeiten bei verdichteter Bouweìse.

I.|.7 Sondermossnohmen: Bei Nichterfullung der Punkte 1l.l bis I l.ó von Foll zu Foll fesizule-

gen (2.8. Steigleitung, Sonderlöschfohrzeuge etc.).
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4303 Koiserougst, 9. Dezember 28A2

Gemeinderql Kqiserqugst
Gemeindeommonn Gemeindeschreiber

Mox Heller

öt-t
Mortin Dutholer, Stellvertreter
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